
7. Januar 2015

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich  Öffentlichkeit,  917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

SPRECH-
STUNDEN

jeden 1. Montag 
im Monat ab 

19.30 Uhr außer 
in den Schulferien, Im Ruhr-

feld 16, S 4, Anmeldung 
nicht erforderlich 

FDP

nach Verein-
barung
Kontakt:  

Hans-Erich Jonen  701443

UWG

nach Verein-
barung,  

Anmeldung 
bei Anita Orti von Havranek, 

 16022

Grüne

nach Vereinba-
rung, Im Ruhrfeld 

16, S 6, Anmel-
dung bei Dr. Brigitte  

Kuchta,  13567 oder 
bkuchta@online.de

SPD

nach Vereinba-
rung, Anmeldung 

bei Reinhard 
Schiller,  94400

BfM

Terminverein-
barung jederzeit 
beim Fraktions-

vorsitzenden Joachim  
Kühlwetter möglich,  
   0179 - 6851778

CDU

Fraktionen 
Alle Fraktionen bieten re gel-
mäßige Sprechstunden an:

 Bürgermeister
Bürgersprechstunde  
des Bürgermeisters

Jeden 2. Montag im Monat 
16.30 bis 18 Uhr

Bahnhofstr. 22, Raum 0.18 
Anmeldung unter  
 917116

Nächste Sprechstunde 
12. Januar

Aussiedler
Beratung der CDU  

jeden letzten Donnerstag  
im Monat  

von 19.00 - 20.00 Uhr,
Bahnhofstr. 15a

Anmeldung:  2830 oder  
 0179 - 5918866

Schadstoff-Mobil
Montag, 19. Januar

10-13 Uhr Gerichtsstraße/
Buschweg (Parkplatz) Merl

14.30-18 Uhr Siebengebirgs-
ring (Parkplatz am Sportzen-

trum) 
 02241 - 306 306

Mieter
Beratung Mieterverein  

Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V.
jeden Dienstag ab 14 Uhr,   

Beratung nur für Mitglieder,
Im Ruhrfeld 16, S 4  

Anmeldung:  
 0228 - 949309-12

Elektroklein geräte 
(RSAG)

Montag, 12. Januar
10-13 Uhr Mühlenstr./Ecke 

Adolf-Kolping-Str. (Parkplatz) 
15-18 Uhr Pater-Müller-Straße 

(Parkplatz am Sportplatz) 
Ersdorf

 www.rsag.de,
 02241 - 306 306 

Ansprechpartnerin 
für unsere Familien
Hanna Esser, Familienlotsin

 917289
E-Mail: hanna.esser@

meckenheim.de

Mosaik-Kulturhaus Meckenheim
Siebengebirgsring 2,  708 97 53
Öffnungszeiten
Kindertreff (6 – 13 Jahre)
Dienstag: 15.00 Uhr -18.00 Uhr  Offener Treff
Mittwoch: 15:30 Uhr -17.00 Uhr  Spiel- und Bastelangebot
Donnerstag: 15.00 -18.00 Uhr Offener Treff 

Jugendtreff (ab 14 Jahre)
Montag und Donnerstag:  16.00 Uhr – 20.00 Uhr
Freitag:   18.00 Uhr - 21.00 Uhr

Kinder City
Im Ruhrfeld 16,  887 780 
Öffnungszeiten
Montag: 15.00 Uhr -18.00 Uhr  Offener Treff
Mittwoch: 15.00 Uhr -18.00 Uhr  Offener Treff
Donnerstag: 16.00 Uhr -17.30 Uhr  Spiel- und Bastelangebot

Öffentliche Bücherei

Adolf-Kolping-Straße 4,  6141
Öffnungszeiten:
Montag: 14.00 – 17.30 Uhr
Dienstag: 08.30 – 12.00 Uhr
 14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 14.00 – 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 – 17.30 Uhr
Samstag: 09.30 – 13.00 Uhr

Stadtverwaltung Meckenheim
Postanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim
Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22

- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25

- Baubetriebshof: Buschstraße 12

- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16

Vorwahl:  (02225)
Telefon  917-0
Telefax:  917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet:  www.meckenheim.de
E-Mail:   stadt.meckenheim@meckenheim.de

Notrufnummer des städtischen 
Ordnungsaußendienstes:  (02225) 917-110
E-Mail: ordnungsamt@meckenheim.de 
Öffnungszeiten:

Stadtverwaltung Meckenheim - allgemein
Montag:       07.30 – 12.30 Uhr

       14.00 – 18.00 Uhr

Dienstag bis Freitag:     07.30 – 12.30 Uhr

Öffnungszeiten des Bürgerservicebüros:
Montag bis Freitag:      07.30 – 12.30 Uhr

Montag:       14.00 – 18.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag:     14.00 – 15.30 Uhr

Fachbereich Soziales:
Nur nach vorheriger Terminabsprache. 
Offene Sprechstunde montags, dienstags, donnerstags 
zwischen 11.00 Uhr - 12.00 Uhr

Sauna

Öffnungszeiten der Sauna während der Wartungsarbeiten 
am Hallenfreizeitbad:

Montag: geschlossen

Dienstag: 10.00 Uhr – 15.00 Uhr Gemischte Sauna 
 15.00 Uhr – 21.00 Uhr Damensauna

Mittwoch: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Damensauna

Donnerstag: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Herrensauna

Freitag: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Gemischte Sauna

Samstag: geschlossen

Sonntag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr Gemischte Sauna

Tagespflege für Kinder
Suchen Sie eine Tagesmutter oder wollen Sie selbst  
Tagesmutter werden? Cornelia Menzel von der Jugend hilfe 
der Stadt Meckenheim berät, hilft und begleitet bei  
einer Vermittlung. Unter  917 - 294 ist Cornelia Menzel 
Montag und Dienstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch: 8.30 - 14.30 Uhr zu erreichen.

Schiedsmänner
Das Stadtgebiet ist in zwei Schiedsamtsbezirke unterteilt. 
Der jeweils zuständige Schiedsmann ist 
im Bezirk 1 (Meckenheim und Merl): 
Hans-Günther Botzem,  21 67
im Bezirk 2 (Altendorf, Ersdorf und Lüftelberg):
Walter Wette,  15 425
Die Schiedsmänner sind telefonisch zu erreichen: 
montags bis freitags zwischen 18.00 und 21.00 Uhr

Hallenfreizeitbad Meckenheim
Das Hallenfreizeitbad ist aufgrund umfangreicher War-
tungsarbeiten bis zum 6. Februar 2015 geschlossen.

Telefonseelsorge
 (0800) 1110111 und
 (0800) 1110222

Internet: www.ts-bonn-rhein-
sieg.de

Stadt Meckenheim Bürgerinformation

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Zwangsversteigerung

Am Montag, 12. Januar 2015, 10 Uhr soll im Amtsgericht Rhein-
bach, Schweigelstraße 30, 1. Stockwerk Saal 205 öffentlich 
meistbietend versteigert werden:

Eine Eigentumswohnung (Wohnung Nr. 101) im 3. Obergeschoss 
eines Mehrfamilienhauses in einer Wohnanlage, Am Kölnkreuz 
41, 53340 Meckenheim, Wohnfläche 81,03 qm; 3 Zimmer, Kü-
che Diele/Flur, Abstellraum, Bad, WC, Loggia, ein Kellerraum 
sowie ein Sondernutzungsrecht an einem PKW Stellplatz. Bau-
jahr 1969; vermietet. Die Wohnung befindet sich in einem noch 

durchschnittlichen baulichen Unterhaltungs- und Pflegezustand. 
Es sind Bauschäden und Baumängel sowohl an der Wohnung als 
auch am Gebäude vorhanden. 

Das Wohnungseigentum Nr. 101 ist mit dem SN an Stellplatz 
Nr. 73 im Wohnungsgrundbuch von Meckenheim Blatt 5401 
eingetragen. Wert nach § 74 a ZVG: 32.000 Euro. Das Gutach-
ten kann zu den üblichen Geschäftsstunden eingesehen werden. 
(02226/801-103 u. 104). (011 K 025/13 Amtsgericht Rheinbach 
www.zvg-portal.de)

Der neue Ferienfreizeitkalen-
der 2015 der Stadt Mecken-
heim ist da und informiert 
wieder über interessante 
Angebote im Bereich der Fe-
rienbetreuung vor Ort, sowie 
über Kinder- und Jugendrei-
sen.
Kinder, Jugendliche und El-
tern finden hier viele Mög-
lichkeiten für Ferienfreizei-
ten in Meckenheim und im 
In- und Ausland. Darüber 
hinaus sind Aktivitäten auch 

außerhalb der Ferienzeiten 
in Meckenheim aufgeführt. 
Der kostenlose Flyer ist im 
Rathaus, Bahnhofstraße 22, 
im Bürgerbüro, Bahnhofstra-
ße 25, sowie Im Ruhrfeld 16, 
bei der Jugendhilfe, erhält-
lich.
Übrigens: Der Ferien-Frei-
zeit-Kalender 2015 steht 
auch auf der städtischen 
Homepage unter www.me-
ckenheim.de zur Ansicht und 
zum Download bereit.

Ferien-Freizeit-Kalender 2015 
für Kinder und Jugendliche

Das Trinkwasser in der Stadt 
Meckenheim wird vom Wahn-
bachtalsperrenverband in 
Siegburg bezogen. Im Nor-
malfall hat das nach Mecken-
heim gelieferte Trinkwasser 
eine Härte von 6 Grad deut-
scher Härte; dies entspricht 
dem Härtebereich 1 – sehr 

weiches Wasser.
Notruf der Stadtwerke

Die Stadtwerke der Stadt Me-
ckenheim sind in Notfällen, 
wie bei Wasserrohrbrüchen- 
auch außerhalb der Dienstzeit 
der Stadtverwaltung Mecken-
heim- unter der Rufnummer  
(02225) 917175 zu erreichen.

Information der 
Stadtwerke Meckenheim

Auf Grund der Witterungsver-
hältnisse weist die Stadt Me-
ckenheim im Interesse aller 
Bürgerinnen und Bürger auf 
die Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Meckenheim hin und 
bittet um entsprechende Be-
achtung.
Die Reinigung der Gehwege 
ist auf die Eigentümer der 
angrenzenden Grundstücke 
übertragen worden. Die Geh-
wege sind in einer für den 
Fußgängerverkehr erfor-
derlichen Breite von 1,50 m 
von Schnee freizuhalten. Bei 
Eis- und Schneeglätte sind 
die Gehwege sowie die Fuß-
gängerüberwege mit zur Glät-
tebeseitigung geeigneten, 
abstumpfenden Stoffen zu be-
streuen. 
In der Zeit von 7 Uhr bis 18 
Uhr gefallener Schnee und 
entstandene Glätte sind nach 
Beendigung des Schneefalls 
bzw. nach dem Entstehen der 
Glätte unverzüglich zu besei-
tigen. Nach 18 Uhr gefallener 
Schnee und entstandene Glät-
te sind werktags bis 7 Uhr, 
sonntags und feiertags bis 9 
Uhr des folgenden Tages zu 
räumen. 

Die Verwendung von Salz auf 
Gehwegen ist grundsätzlich 
nicht erlaubt. Bei besonderen 
Gefahren (z.B. bei extremen 
Witterungsverhältnissen und 
an besonders gefährlichen 
Stellen) kann Salz ausnahms-
weise verwendet werden, 
wenn dies zwingend geboten 
ist und andere Möglichkeiten 
zur Gefahrenabwehr nicht 
bestehen. Die Salzverwen-
dung ist dabei auf das unbe-
dingt erforderliche Maß zu 
beschränken. Salzrückstände 
sind sobald als möglich zu 

entfernen oder mit Schmelz-
wasser in die öffentliche Ka-
nalisation einzuleiten. 
An Haltestellen für öffent-
liche Verkehrsmittel oder für 
Schulbusse müssen die Geh-
wege so von Schnee freige-
halten und bei Glätte bestreut 
werden, dass ein möglichst 
gefahrloser Zu- und Abgang 
gewährleistet ist. 
Der Schnee ist so zu lagern, 
dass der Fahr- und Fußgän-
gerverkehr hierdurch nicht 
mehr als unvermeidbar ge-
fährdet oder behindert wird. 

Die Einläufe in Entwässe-
rungsanlagen und die Hy-
dranten sind von Eis und 
Schnee freizuhalten. Schnee 
und Eis von Grundstücken 
dürfen nicht auf den Gehweg 
und die Fahrbahn geschafft 
werden.
Diese Regelungen gelten ent-
sprechend auch für die Stra-
ßenbereiche, in denen die 
Winterwartung auf die Anlie-
ger übertragen worden ist. 
Eine Auflistung der Straßen 
finden Sie im Internet unter: 
www.meckenheim.de.

Hinweise zur Streupflicht

„Die Sternsinger kommen!“ 
hieß es am 5. Januar im Me-
ckenheimer Rathaus. Fünf 
Sternsinger von St. Johannes 
der Täufer hatten sich aufge-
macht, Bürgermeister Bert 
Spilles zu besuchen, und das 
Rathaus zu segnen. Mit dem 
Segensspruch „Christus Man-
sionem Benedicat“ – „Christus 
segne dieses Haus“ brachten 
die Kinder den Segen ins Rat-
haus an der Bahnhofstraße. 
Zugleich sammelten sie Geld 
für benachteiligte Kinder. 
Hierbei werden speziell Pro-
jekte von Pater James unter-
stützt, der zeitweise in Me-
ckenheim als Kaplan gelebt 
und gewirkt hat. Durch die 

Gelder der vergangenen Jah-
re konnte die Ausbildung von 
Mädchen in Indien finanziert 
werden. Darüber hinaus er-
halten Ehepaare und junge 
Familien in ihrer Familien-
gründung Unterstützung, da-
mit sie für ihre Familie einen 
wetterbeständigen und soliden 
Wohnraum bauen können. Oft 
wird das Geld auch für das ge-
meinsame Essen in den Schu-
len genutzt, damit die Kinder 
wenigsten einmal am Tag eine 
nahrhafte Mahlzeit erhalten.
Bundesweit beteiligen sich die 
Sternsinger in diesem Jahr an 
der 57. Aktion Dreikönigssin-
gen. 1959 wurde die Aktion 
erstmals gestartet.

Sternsinger segnen Meckenheimer Rathaus

n Brachten den Segen in das Meckenheimer Rathaus: Die 
Sternsinger von St. Johannes der Täufer mit Bürgermeister 
Bert Spilles. Foto: Stadt Meckenheim


